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nis zu gewähren . Die Aufgabenstellung einschließlich 
der Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzel-
nen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu archivie-
ren .

Fachspezifische Prüfungsordnung für das Komple-
mentärfach „Rechtswissenschaft” im Zwei-Fächer-

Bachelorstudium der Universität Bremen

Vom 6 . Juli 2011 

 Der Fachbereichsrat 06 (Rechtswissenschaft) hat in 
seiner Sitzung am 6 . Juli 2011 gemäß § 87 Absatz 1 Num-
mer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) in 
Verbindung mit § 62 BremHG in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom  
22 . Juni 2010 (Brem .GBl . S . 375) folgende Prüfungs-
ordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Bachelorstudiengänge (AT BPO) der Uni-
versität Bremen vom 27 . Januar 2010 in der jeweils 
gültigen Fassung .

§ 1

Studienumfang und Abschlussgrad 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Zwei-Fä-
cher-Bachelorstudiums sind insgesamt 180 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben . Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 6 Fachsemestern . 

 (2) Der Abschlussgrad richtet sich nach dem Studi-
enfach, in dem die Bachelorarbeit absolviert wird . Die 
Bachelorarbeit wird im Profilfach geschrieben . 

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Das Komplementärfach Rechtswissenschaft wird 
im Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang gemäß § 4 Ab-
satz 1 Ziffer 2 AT BPO studiert .

 (2) Im Zwei-Fächer-Bachelorstudium kann das Stu-
dienfach Rechtswissenschaft nur als Komplementär-
fach studiert werden . Anlage 1 regelt die zu erbrin-
genden Prüfungsleistungen und stellt den Studienver-
lauf dar . 

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten . 

 (4) Module im Pflichtbereich werden in deutscher 
Sprache, Module im Wahlpflichtbereich in deutscher 
oder englischer Sprache durchgeführt; für englisch-
sprachige Lehrangebote ist der Nachweis von mindes-
tens dem Sprachniveau B 2 des Europäischen Refe-
renzrahmens und des Europäischen Sprachenportfo-
lios erforderlich . 

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen . 

 (6) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt . 

 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO1 durchgeführt . 

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff . 
AT BPO2 durchgeführt . Der Prüfungsausschuss kann 
im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin oder eines Prü-
fers weitere Prüfungsformen zulassen . 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen . 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt . 

 (4) Prüfungen können in Form von e-Klausuren 
durchgeführt werden . Näheres regelt Anlage 4 . 

 (5) Im Modul „Grundlagen II” wird das Kompensa-
tionsprinzip gemäß § 5 Absatz 8 AT BPO angewen-
det .

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO in der jeweils gültigen 
Fassung . 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Modulprüfungen

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dulprüfungen . 

§ 6

Bachelorarbeit 

 Die Bachelorarbeit kann nicht im Komplementär-
fach Rechtswissenschaft erbracht werden .

§ 7

Gesamtnote des Studienfaches

 Die Gesamtnote für das Studienfach wird aus den 
mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Module 
gebildet .

§ 8

Inkrafttreten

 Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung 
durch den Rektor am 1 . Oktober 2011 in Kraft . Sie wird 
im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffent-
licht . Sie gilt für Studierende, die ab dem Winterseme-
ster 2011/12 erstmals im Zwei-Fächer-Bachelorstudi-
um im Komplementärfach Rechtswissenschaft ihr Stu-
dium aufnehmen . 

 Genehmigt, Bremen, den 19 . Juli 2011

Der Rektor der 
Universität Bremen

1  Lehrveranstaltungsformen gem . AT BPO können sein: Vorlesungen, 
Übungen, Seminare, Sprachlehrveranstaltungen, Projektstudien/Pro-
jektseminare, Praktika, Begleitseminar zur Bachelorarbeit, Betreute 
Selbststudieneinheiten, Exkursionen . 

2  Prüfungsformen gemäß AT BPO können sein: Klausuren, Projektarbei-
ten, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Portfolio, mündliche Prüfung .
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Anlagen: 

Anlage 1:  Studienverlaufsplan: Module und Prü-
fungsanforderungen im Zwei-Fächer-
Bachelorstudium für das Komplemen-
tärfach Rechtswissenschaft 

Anlage 2:  Modulliste für Wahl- und Wahlpflicht-
module

Anlage 3: Weitere Prüfungsformen - entfällt -

Anlage 4:  Durchführung von Prüfungen im Ant-
wort-Wahl-Verfahren und zur Durch-
führung von Prüfungen als „e-Klau-
sur”

Anlage 5:  Zulassungsvoraussetzungen zu ein-
zelnen Modulprüfungen gemäß § 5  
- entfällt -
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Anlage 3: Weitere Prüfungsformen - Entfällt -

Anlage 4: Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahlverfahren und zur Durchführung von Prüfungen 
als „e-Klausur”

§ 1

Durchführung von Prüfungen im 
Antwort-Wahlverfahren

- für diese fachspezifische BPO nicht anwendbar -

§ 2

Durchführung von Prüfungen als „e-Klausur”

 (1) Eine „e-Klausur” ist eine Prüfung, deren Erstel-
lung, Durchführung und Auswertung (mit Ausnahme 
der offenen Fragen) computergestützt erfolgt . Eine  
„e-Klausur” ist zulässig, sofern sie dazu geeignet ist 
nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin bzw . der 
Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Mo-
duls in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie 
durch andere Prüfungsformen ergänzt werden . 

 (2) Die „e-Klausur” ist in Anwesenheit einer fach-
lich sachkundigen Person (Protokollführerin oder Pro-
tokollführer) durchzuführen . Über den Prüfungsver-
lauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindes-
tens die Namen der Protokollführerin oder des Proto-
kollführers sowie der Prüfungskandidatinnen und 
Prüfungskandidaten, Beginn und Ende der Prüfung 
sowie eventuelle besondere Vorkommnisse aufzuneh-
men sind . Es muss sichergestellt werden, dass die 
elektronischen Daten eindeutig und dauerhaft den 
Kandidatinnen und Kandidaten zugeordnet werden 
können . Den Kandidatinnen und Kandidaten ist ge-
mäß den Bestimmungen des § 24 Absatz 6 AT BPO die 
Möglichkeit der Einsichtnahme in die computerge-
stützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergeb-
nis zu gewähren . Die Aufgabenstellung einschließlich 
der Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzel-
nen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu archivie-
ren .

Anlage 5: Zulassungsvoraussetzungen zu Modulprü-
fungen - Entfällt -


